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DER VERBAND DER MUSIK UND 
DES MUSIKLEBENS IN BAYERN 

 

 

Information zur Berufshaftpflichtversicherung der Mitglieder 
des Tonkünstlerverbandes Bayern 
 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf: 
 

A) Versicherung von lehrenden Mitgliedern: 
Die Versicherung gilt für die berufliche Tätigkeit von lehrenden Mitgliedern. Versichert ist die persönliche 
gesetzliche Haftpflicht der Mitglieder des Verbandes während der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit 
(beinhaltet keine Veranstalterhaftpflichtversicherung). Es sind keine Privaten Musikinstitute 
versichert! 
 

B) Versicherung von nicht lehrenden Mitgliedern (Künstlern): 
Die Versicherung gilt für die berufliche Tätigkeit von nicht lehrenden Mitgliedern (Künstlern). Versichert ist 
die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Mitglieder des Verbandes während der Ausübung ihrer 
beruflichen Tätigkeit (beinhaltet keine Veranstalterhaftpflichtversicherung). Es sind keine Privaten 
Musikinstitute versichert! 
 

Versicherungssummen: 
Vereinshaftpflichtversicherung (auch bei Durchführung von Veranstaltungen): 
€ 3.000.000,-- pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden 
je Schadenereignis und maximal 2-fach im Versicherungsjahr. 
 

Eingeschlossen im Versicherungsschutz sind: 

 Vertraglich übernommene gesetzliche Haftpflicht als Mieter 

 Ansprüche mitversicherter Personen untereinander 

 Schlüsselverlust bis € 30.000,--      SB: A 

   (gilt nicht für die Durchführung von Veranstaltungen) 

 Mietsachschäden 

    an Gebäuden/Räumen (keine Zelte) bis € 500.000,--    SB: B 

   (keine Selbstbeteiligung bei Brand/Explosion) 

 Mietsachschäden an mobilen Einrichtungen in 

   gemieteten Räumen/Gebäuden bis € 30.000,--     SB: B 

  (keine Selbstbeteiligung bei Brand/Explosion) 

 Mietsachschäden an fremden beweglichen Sachen 

   (nicht jedoch an mobilen Einrichtungen) bis € 5.000,--    SB: B 

 Tätigkeitsschäden bis € 30.000,--      SB: A 

   (gilt nicht für die Durchführung von Veranstaltungen) 

Selbstbeteiligungen zu den folgenden Versicherungsinhalten: 
SB: A = je Schadenereignis von 10 %, mindestens € 50,--, maximal € 500,-- 
SB: B = je Schadenereignis von 20 %, mindestens € 50,--, maximal € 500,-- 
Für Veranstaltungen wird ein extra Versicherungsschutz benötigt! 
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Träger der Berufshaftpflichtversicherung ist die Bayerische Versicherungskammer: 

Versicherungskammer Bayern 
Versicherungs- und Vorsorgevermittlung GmbH 
Freihamer Str. 4 
82166 Gräfelfing 
Tel. 089/1438640 
Fax: 089/14386429 
E-Mail: info@vvm.vkb.de 
Bürozeiten: Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr 
 
Bitte beachten Sie, dass im Rahmen der oben aufgeführten Berufshaftpflicht keine Privat- und 
Veranstaltungshaftpflichtversicherung besteht! 
 
Die Versicherungskammer Bayern kann Ihnen außerdem weitere Versicherungen mit Preisvorteilen 
anbieten: 
 

 Rahmenvertrag für Veranstaltungen 
 Rechtsschutzversicherung 
 Weitere Sachversicherungen 
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